
 1

 
I. Nachtrag vom 26.06.2019 

 
zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen  

 
im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich 

 
der Marktstadt Waldbröl – Elternbeitragssatzung –  

 
vom 29.06.2015 

 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Z. gültigen 
Fassung des § 90 Abs. 1 Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in der z. Z. gültigen Fassung 
(BGBl. I S. 3134) sowie der §§ 5 Abs. 2 und 23 Abs. 1 des Gesetzes zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz -) in der z. Z. gültigen Fassung (GV 
NRW S. 462) hat der Rat der Marktstadt Waldbröl in seiner Sitzung am 26.06.2019 
folgenden I. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 
Offenen Ganztagsschule im Primarbereich der Marktstadt Waldbröl                                         
– Elternbeitragssatzung – vom 29.06.2015 beschlossen: 
 
 

§  1 
 

§ 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
 
Tabelle der Elternbeiträge in Euro (ohne Mittagessen: Jahreseinkommen) Offene 
Ganztagsschule (Monatsbeitrag) 
 
     Stufe Einkommensgruppe Monatlicher 

Elternbeitrag 1. 
Kind 

 

Monatlicher 
Elternbeitrag für 
Das 2. Kind und 
Jedes weitere 
Kind 

        1 bis     19.000,00 €      35,00 €     17,50 € 
        2 bis     24.500,00 €      40,00 €     20,00 € 
        3 bis     36.800,00 €      55,00 €     27,50 € 
        4 bis     49.100,00 €      85,00 €        42,50 € 
        5 bis     61.400,00 €     115,00 €     57,50 € 
        6 bis     79.000,00 €      170,00 €     85,00 € 
        7 über   79.000,00 €     191,00 €     95,50 € 
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§  2 
 

Inkrafttreten 
 

Dieser I. Nachtrag vom 26.06.2019 zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im 
Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich der Marktstadt Waldbröl                    
- Elternbeitragssatzung – vom 29.06.2015 tritt am 01.08.2019 in Kraft. 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

 
Dieser I. Nachtrag vom 26.06.2019 zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im 
Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich der Marktstadt Waldbröl                    
– Elternbeitragssatzung – vom 29.06.2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NW S. 666) in der aktuellen Fassung die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht geführt, 

 
2. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss beanstandet, 
 

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Waldbröl vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 

 
 
 
 
Waldbröl, den 26. Juni 2019 
 
 
Gez. Koester 
 
Koester 
Bürgermeister 

 

 

 

 


